
VE 10272 Tischlerarbeiten, mobile Trennwand

Beginn der Leistung jeweils innerhalb von 12 Werktage nach voraussichtlichem Abrufdatum, Abruf gemäß § 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B (voraussichtliches Datum)

Der Ausführungsbeginn ist durch den AN schriftlich anzuzeigen!

Vorgang

Abruf gemäß 

§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B 

(voraussichtliches Datum)

verbindliche Fristen:

Beginn

verbindliche Fristen:

Ende spätestens nach 

vertraglichem Beginn

Werk und Montage Planung Montag, 18. Mai 2026

Beginn der Leistung innerhalb von 

12 Werktage nach 

voraussichtlichem Abrufdatum

23 Kalenderwochen

Unterkonstruktion in Estrich Montag, 18. Januar 2027

Beginn der Leistung innerhalb von 

12 Werktage nach 

voraussichtlichem Abrufdatum

5 Kalenderwochen

Montage Mobile Trennwand: Montag, 14. Februar 2028

Beginn der Leistung innerhalb von 

12 Werktage nach 

voraussichtlichem Abrufdatum

12 Kalenderwochen

Ergänzung zu FB214_Besondere Vertragsbedingungen Bauzeitenplan / Einzel-Vertragsfristen 


